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2. Finland

3A. Työ- ja elinkeinoministeriö
Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
PL 32
FI-00023 VALTIONEUVOSTO
maaraykset.tekniset.tem@gov.fi
puh. +358 29 504 7092

3B. Poliisihallitus
Arpajaishallinto / Rahapelitoiminnan valvonnan ryhmä
Konepajankatu 2, 11710 Riihimäki
PL 50, 11101 Riihimäki

Sähköposti: arpajaishallinto@poliisi.fi
Puhelin: 0295 480 181 (Poliisihallituksen vaihde)
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4. 2025/0697/FI - H10 - Glücksspiele

5. Zuverlässigkeit und Sicherheit von Glücksspielsystemen gemäß dem Glücksspielgesetz

6. Glücksspiel.

7.

8. Der Vorschlag sieht die Zuverlässigkeit und Datensicherheit von Glücksspielsystemen gemäß dem Glücksspielgesetz
(xx/2025) vor. Die Verordnung enthält die Anforderungen an die Gewährleistung der Zuverlässigkeit und der
Datensicherheitspraxis von Glücksspielsystemen und Lotteriegeräten, an deren Erprobung und an die Akkreditierung von
Prüfstellen.

Die Lizenzinhaber wären verpflichtet, die technische Zuverlässigkeit und Datensicherheit ihrer Systeme zu gewährleisten
und bei Prüfungen durch akkreditierte externe Prüfstellen Unterstützung zu leisten. Datensicherheitstests sollten alle
zwei Jahre durchgeführt werden, und Schwachstellenscans sollten einmal jährlich durchgeführt werden.

Die Verordnung sieht eine Verpflichtung zur Meldung festgestellter Schwachstellen und Abweichungen vor. Vor Aufnahme
des Glücksspielbetriebs ist eine genehmigte Datensicherheitsprüfung erforderlich. Nach einer nicht erfolgreichen Prüfung
müssen Korrekturen und eine neue Prüfung innerhalb von 90 Tagen durchgeführt werden. In der Verordnung sind auch
Anforderungen an die verantwortlichen Personen und die Berichterstattung festgelegt.

Die Verordnung würde am 1. Januar 2027 in Kraft treten.

Schlüsselwörter: Glücksspielgesetz, Glücksspiel, Datensicherheit, Prüfung.

9. Ziel der vorgeschlagenen Verordnung ist es, die technische Zuverlässigkeit und ein hohes Maß an Datensicherheit in
Glücksspielsystemen zu gewährleisten. Die Verordnung gibt der Aufsichtsbehörde die Möglichkeit, die Sicherheit der
Systeme proaktiv und verantwortungsbewusst zu überwachen. Sie erfordert regelmäßige Tests und externe Prüfungen,
um Missbrauch und technische Risiken, die die Legalität und Zufälligkeit von Glücksspielaktivitäten gefährden könnten,
zu verhindern. Diese Verpflichtungen fördern einheitliche Praktiken in diesem Bereich und gewährleisten, dass die
Betreiber während der gesamten Lizenzdauer ein hohes Maß an Datensicherheit aufrechterhalten.

10. Verweise auf Grundlagentexte: Die grundlegenden Texte wurden im Zusammenhang mit einer früheren Notifizierung
vorgelegt:
2024/0601/FI

11. Nein

12.

13. Nein

14. Nein

15. Ja

16.
TBT-Aspekt: Nein

SPS-Aspekt: Nein
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